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19, jargaiig. 1874.

Schweizerische Lererzeitung.
Organ des schweizerischen lerervereins.

JV& 45. Erscheint jeden Samstag. Î. November.

Abonnementspreis: järlich 4 fr., halbjärlich 2 fr. 10 cts., franko durch di ganze Schweiz. — InsertionsgebSr: di gespaltene petitzeile 10 et*. (3 kr. oder 1 sgr.) —
Einsendungen für di redaktion sind an herrn schulinspektor Wyss in ßnrgdorf oder an herrn professor Götzinger in St. Gallen oder an herrn sekundarlerer

Meyer in Nenmnnster bei Zürich, anzeigen an den Verleger J. Huber in Franenfeld zu adressiren.

Inhalt: Eidgenössisches besoldungsminimum. — Das Schulturnen als vorbereitungsunterricht. — Der religionsunterricht und di
religiösen lermittel der Volksschule. — Schweiz. Glarus (kantonallererverein). — Appenzell (erwiderung). — Literarisches. — Offene
korrespondeuz.

EIDGENÖSSISCHES BESOLDUNGSMINIMUM.

Es gibt nur erne probe für den
ernsten willen, der Volksschule zu
helfen ; dise probe ligt in dem

entschlusse, geld für di Volksschule

zu schaffen. B. Gnefsf.

Wenn di verschidenartigkeit der sckulverbältuisse in
der Schweiz es so weit gebracht hat, dass „mau sich

gegenwärtig nicht mer verstehen kann", so durften sich

di freunde der Volksbildung nur gratuliren, dass di am
19. April 1874 angenommene bundesverfassung di keime
legte zu einer nationalen Volksschule, änlich wi si jetzt
in Deutschland durchzufüren beabsichtigt wird. Wenn
bis jetzt im einen kanton di Schulpflicht nur G, im andern
10 jare dauerte, wenn in einem kanton järlich nur 5, im
andern 10 monate schule gehalten wurde, wenn di be-
soldung eines lerers im Wallis kaum 100, in Basel 2000
franken betrug, wenn der eine kanton elende hütten, der
andere päläste zu schulhäusern hat, wenn der eine kanton
nur fr. 1000, der andere million für di primarschule
ausgibt, so konnte man sich, angesichts diser statistisch
erwiseneu unterschide, nur freuen, dass bei allen volks-
freunden, vornämlich bei der in Wintertime tagenden
lererschaft lebhaft der wünsch ausgesprochen wurde, es

möchten jene keime der schweizerischen nationalschule
als Volksschulgesetz recht bald blätter und bluten und
früchte zu treiben im stände sein.

Wenn wir di worte Gneists unserer arbeit voran-
stellten, so geschah es deshalb, weil wir wissen, dass nur
durch ökonomische besserstellung mancher lerer in erster
linie der gedeihlichen entwicklung einer nationalen volks-
schule entsprochen werden kann. Von der unwarheit jener
worte: Wir haben kein geld, sollten unsere statsmänner

völlig überzeugt sein, seitdem handgreiflich durch di ge-
schichte bewisen ist, dass Sparsamkeit auf disem gebite
nichts anderes ist ais Verschwendung, nämlich verschwen-

dung der mittel, di di existenz des states bedingen. Wenn

der stat für di hebung der nationalen werkraft große
opfer zu bringen gewillt ist, warum sollte er nicht auch

finanziell für das institut sorgen, das im seinen namen in
der reihe anderer kulturstaten sichert. Es wird sich bei

beratung eines eidgenössischen lererbesoldungsgesetzes, wi
es durch ein eidgenössisches volksschulgesetz bedingt ist,
hauptsächlich um di prinzipien handeln, nach denen eine

regelung der besoldungsverhältnisse vorzunemen ist, und

wir erlauben uns deshalb, in kürze einige allgemeine
gesiehtspunkte darzulegen.

Di besoldung eines beamten hat sich nach folgenden
rücksichteu zu gestalten :

1. Di kosten der fortbildang,
2. schwirigkeit und kraftverbrauch bei ausübung des

amtes,
3. di dadurch beanspruchte zeit,
4. Stellung des beamten in gemeinde oder stat.

Mit den in fast allen kahtonen erhöhten anforderungen
an di bilduug des lerers steigerten sich natürlich auch di
kosten der fortbildung. Di statliche Unterstützung reicht
nicht immer aus, und kann doch stets nur einigen zu
gute kommen. Das eisenban- und telegraphenwesen, dise

verkersmächte des 19. jarhunderts stellen im allgemeinen,
sowol in bezug auf di intensität als auch bezüglich der
extensität des Wissens geringere anforderungen an ire be-
amten. Soll daher dem lerermangel, speziell dem mangel
an gebildeten lerem gründlich abgeholfen werden, so neme
der stat bei regulirung der lererbesoldungen namentlich
auf disen punkt gehörig rücksicht.

Wol keine geistige beschäftigung ist mit solchen

schwirigkeiten verbunden, erfordert, wenn si gewissenhaft

ausgeübt wird, so di vollste geistige tätigkeit, das klarste
bewusstsein seiner aufgäbe als das amt eines lerers. Frei
über dem lerstoff stehend, muss er in passender zeit und

gelegenheit das auszuwälen im stände sein, was er mit-
teilen will, muss di natur, di weit genau kennen, muss
widerum di geistige eigentümlichkeit seiner Zöglinge kennen,

um allen das biten zu können, was für das leben in seinen
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manigfachen bezihungen und formen notwendig ist. Und
denken wir erst an di gesundheitswidrigen einflüsse des

schullebens, wi si sich in kongestionen, kelkopfentzün-
düngen, lungenleiden etc. äußern Ist doch statistisch
nachweisbar, dass von lerem bis zum 40. lebensjar 23%
sterben, wärend von geistlichen nur 2% dem so frühen
tode zum opfer fallen. Billig dürfte also auch di morta-
litätsstatistik der lerer bei normirung eines eidgenössischen
minimums maßgebend sein. Wol ist di zeit der arbeit
im schulzimmer eine im verhältniss zu andern berufsarten
zimlich kurze. Allein abgesehen davon, dass nach gewissen-
hafter anstrengender arbeit im schulzimmer körper und

geist erschlafft und für einige momente der ruhe bedürftig
sind, ist di arbeit, freiwillig übernommene oder gesetzlich
und amtlich gebotene (beteiligung an vereinen, fortbildung,
konferenzarbeiten, korrektur schriftlicher arbeiten) eine so

bedeutende, dass der lerer, will er seinen pflichten gegen-
über stat, gesellschaft und sich selbst genüge leisten,
nicht mer hinter den leistungen anderer berufsarten be-

züglich der zeit zurücksteht.
Wir haben damit auch bereits auf di Stellung hin-

gewisen, di der lerer in stat und gemeinde einzunemen

berechtigt ist. Als träger populärer oder höherer wissen-

schaft, als erziher des volkes soll im eine Stellung gesichert
sein, in der er unabhängig von den herrschenden tages-
meinungen, nicht beeinflusst von drückenden narungssorgen

ganz nur seiner aufgäbe sich widmen könnte. Wenn wir
auch das Damokles-schwert der periodischen widerwal
nicht beseitigt wissen möchten, so wünschen wir im doch

eine größere Unabhängigkeit von gewissen dorf- oder

stadtherren, welche den lerer so gern zum willenlosen

Werkzeug bei Verfolgung irer nicht immer edlen bestre-

bungen machen möchten ; so wäre es nötig, dass überall
di lererwal nur in oô%a#orâcAew gemeindsversammlungen
stattfinde, damit ein lerer nicht bloß von einer partei
gewält oder abgesetzt werde.

Wenn wir nach dem bereits gesagten ein unmaß-

gebliches besoldungsminimum von fr. 1000 annemen, so

ist dises natürlich- nach den gegebenen lokalen verhält-
Dissen noch nach folgenden prinzipien zu regeln:

1. Schulstufe resp. Vorbildung,
2. bevölkerungszal,
3. schülerzal,
4. dinstjare,
5. stundenzal.

Hinsichtlich der schulstufen ist di schule in volks-

(elementar-, primär-, fortbildungs-), in mittel- (sekundär-
oder real- oder bezirksschulen, progymnasien, gymnasien,
seminarien) und höhere schulen (Universitäten, akademien,
fachschulen) eingeteilt worden. Das verhältniss der be-

soldungen der lerer an disen hauptschulstufen ist ungefär
folgendes: 1:2 — 3:4 — 6. Di besolclungsverhältnisse an

untern und höhern mittelsehulen verhalten sich wi 2 : 3.

Auch di Volksschulen werden bezüglich der besoldung noch

speziell normirt. So ist z. b. im kanton Schaffhausen zwischen

der besoldung des ober- und der des unterlerers 2—500
franken unterschid, was allerdings in der erteilung von
zweieilei fähigkeitszeugnissen seine begründung findet —
als ob ein unterlerer nicht so vil zu wissen brauchte als
ein mittel- oder oberlerer! Wir unsrerseits würden von
einer solchen bestimmung abgehen und nur di verschidenen
nebenarbeiten, di einem lerer etwa auferlegt werden könnten,
gesetzlich taxireu, so dass diselben dann einem belibigen
lerer übertragen werden könnten. Dahin rechnen wir: di
bibliothekverwaltungen, di allgemeine Oberaufsicht über
lergang und lerweise etc. —

Aber auch di bevölkerungszal eines ortes sollte maß-
gebend sein bei bestimmung der lererbesoldung, weil di
lebensmittel und wonungspreise in bevölkerungszentren
höher sind als in abgelegenen Ortschaften. So hat z. b.

Hessen, Baden, Sachsen u. a. di gemeindeschulen nach

diser rücksicht hin abgeteilt und di lerergehalte danach

festgestellt.
Sachsen hat außerdem noch rücksicht genommen auf

di schülerzal, wol in der richtigen erkenntniss, dass bei
dem materiellen sinn, der noch in vilen gemeinden herrscht,
durch dise bestimmung eher zur errichtung neuer schul-
Massen und dadurch zu erhöhung der leistungsfähigkeit
einer schule geschritten werde.

Nach der anzal der dinstjare lichtet sich in einigen
kantonen, z. b. im kanton Bern, der vom state geleistete
beitrag resp. di höhe der lererbesoldung. Dises prinzip
hat seine vollste berechtigung ; andere kantone setzen
außerdem noch namhafte ruhegehalte aus, di bis an di
hälfte der bezogenen besoldung reicht. Auch Sachsen sorgt
für di im dinst der jugenderzihung untauglich gewordenen
lerer auf namhafte weise. Durch freiwillige pensionskasseu
suchen sich di lerer mancher gegenden im alter gegen-
seitig unter di arme zu greifen.

Selbstverständlich darf auch di stundenzal bei fixirung
der lererbesoldungen maßgebend sein. Wenn di fabrik-
arbeiter einen per stunde festgesetzten Ion verlangen, so

wird auch der lererstand, di primailerer nicht ausgenom-
men, dise forderung stellen dürfen; dadurch wird mancher-
orts ein missvergnügtes lerergesicht verschwinden, indem
eine bezalung, di der leistung entspricht, auf dise weise

eher ermöglicht wird. Hoffen wir im intéressé der schule,
dass ein eidgenössisches besoldungsgesetz für lerer nicht
mer lange auf sich warten lasse und dass darin jedem zu
teil werde, was seine taten wert sind. Af. ATwWer.

Das Schulturnen als vorbereitungsunterricht zum Schweiz,

militärdinst.

An der Versammlung der schweizerischen turnlerer
vom 17. Oktober in Zürich hat herr erzihungsrat J.
über obigen gegenständ einen Vortrag gehalten. Anknüpfend
an di turnfeste, warf er einen blick über di gegenwärtige
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läge, kam dann auf das militär zu sprechen und verweilte
hir namentlich bei der so breit auftretenden fanenflueht.

Schonungslos deckte er alle übelstände auf und fand in

der gedigenern bildung di heilung hifür. Dem „volk in
waffen" feit vor allem das turnen und der genügende vor-
Unterricht für das militär. Hir muss schon von der schule

aus sich der einfluss geltend machen, und besonders an

den höhern klassen ist das augenmerk darauf zu richten,
dass di blüte des Volkes zum tüchtigen vaterlandsverteidiger
vorbereitet und erzogen wird. Wol würde hir am besten

di grtindung einer obligatorischen zivilschule, welche bis

zum bürgerlichen alter reichte, di aufgäbe am glücklichsten
lösen. Aber abgesehen von der organisation von zivil-
schulen in des wortes allgemeinster bedeutung hätten Bund

und kantone, resp. di gemeinden, zur durchfiirung der nun

projektiven militärorganisation mit rücksicht auf den tur-
nerischen vorbereitungsunterricht folgende leistungen, um

zum zile zu gelangen, zu iibernemen :

1) Der Bund sorgt dafür, dass sukzessive alle dinst-

tauglichen lerer wenigstens innerhalb der dem auszuge

zugeteilten altersklassen in rekrutensehulen so weit mög-
lieh zur erteilung von turnunterricht befähigt werden.

2) Da es nicht di meinung haben kann, dass in jeder
einzelnen schulgenossenschaft militärische turnkurse er-
richtet werden, dass vilmer in größern kreisen, gemeinden
und talschaften di der schule entlassene männliche jugend

zu turnerischen Übungen zusammengezogen werden, so

wird vom Bunde eine geeignete kreiseinteilung angeordnet.

3) Für dise kreise bezeichnet der bundesrat von sich

aus oder auf vorsehläge der kantonalen erzihungsbehörden
hin geeignete lerkräfte, di nach maßgabe irer leistungen
vom Bunde zu besolden sind. Da di Übungen auf verschidene
halbe tage verlegt werden können, so wäre eine lerkraft
im stände, villeicht merere kreise zu bedinen, was nament-
lieh im übergangsstadium oder so lange erwünscht sein

dürfte, bis di meisten volkslerer als solche und als wer-
manner di nötige befähigung erlangt haben. In den letzten
klassen wären auch militärinst'-uktoren und Offiziere als

leiter der Übungen durchaus am platze.

4) Der Bund erlässt di nötigen reglemente bezüglich
des absenzenwesens, der disziplin, der dispensationen.

5) Auf bundeskosten werden den instruktionskreisen
eine hinreichende zal von hinterladern und alljärlich di zu

Übungen im schißen one und mit zil benötigte munition

verabfolgt.

6) Alljärlich oder wenigstens alle zwei jare wird di
junge mannschaft mererer kreise auf einen tag zu gemein-
samer arbeit, vergl eiehung, prüfung und inspektion zusammen-
berufen.

7) Beim Übertritte in den eigentlichen rekrutendinst
findet eine prüfung statt. Dijenigen, di nicht als hinreichend
turnerisch vorbereitet erscheinen, bilden eine eigene klasse,
di das versäumte nun in der rekrutenschule nachzuholen hat.

8) Denjenigen rekruten, di schon in kadettenkorps
gedint habeu, wird keinerlei vorteil oder Vorrecht ein-
geräumt.

9) Das eidgenössische militärdepartement besammelt
alle jare eidgenössische und allfällig von den kantonen zu
bezeichnende turninspektoren, um durch berichterstattung,
besprechungen, aufstellung von programmée etc. einheit
in di sache zu bringen und zwischen wer- und Schulwesen
di nötige fülung herzustellen.

10) Soweit nicht bereits vorhandene leitfäden für den
turnunterricht in der schule und über diselbe hinaus als

genügend erachtet werden, veranlasst der bundesrat unter
nachfolgender begutachtung von fachmännern der schule
und des militärs di ausarbeitung eines handbuehes für den
turnunterricht. Dasselbe dinte als grundlage turnerischer
bildung in lererbildungsanstalten, bei extrakursen etc. ; es

würde alle stufen der leibesübungen vom schuleintritt bis
zum dinstpflichtigen alter nach pädagogischen und militä-
rischen zwecken umfassen und hätte nebst dem Stoffe, den
alle durchzumachen haben, deutlich abgesondert auch das

zu biten, was z. b. in mittlem und höhern schulen mer
geleistet werden soll und kann.

11) Di kantone sorgen dafür, dass ein geeigneter
körperlicher Unterricht nicht nur in di lerpläne der nidern
und mittlem sehulstufen aufgenommen, sondern auch wirk-
lieh und bezüglich der behandlung von prüfungen, der
einreihung in den Stundenplan, der einteilung von Zensuren
und Zeugnissen mit gleicher berichtigung, wi jedes andere
fach durchgefürt wird. Das turnen darf fernerhin nicht mer
als bloßes nebenfach behandelt werden.

12) Turn- und waffeniibungen sind an allen lerer-
bildungsanstalten unter fachmännern und mit allen nötigen
hplfsmitteln ein- und durchzufi'tren und zwar in einer weise
und in einem maße, dass di in di praxis übertretenden
leramtskandidaten theoretisch und praktisch auch als turn-
lerer hinreichend vorbereitet sind.

13) Für di bereits angestellten lerer sind extraturn-
kurse einzurichten, um diselben nach und nach wenigstens
in di elemente dises fâches, in di frei- und ordnungs-
Übungen methodisch und praktisch einzufiiren, so weit als
zunächst für di untern schulstufen notwendig erscheint.
Vom besuch diser kurse befreien ein gewisses alter, ge-
störte gesundheit lind körperliche gebrechen.

14) So lange es wünschbar und zweckmäßig erscheint,
werden für dises fach außerordentliche inspektoren bestellt,
di als fachmänuer mit rat und tat fördernd einwirken
können und wol auch bei den vom eidgenössischen militär-
département einzuberufenden inspektorenversammlungen
mitzuwirken berufen würden.

15) In den kantonen, wo auf di tägliche obligatorische
schule eine zur zeit noch stifmütterlich bedachte ergänzungs-
oder repetirsehule oder wi si heißen möge, nur den schein
ausgedenter Schulpflicht an sich trägt, ist mer, vil mer
zeit einzuräumen, um auch da das neue fach zuetabliren

16) An schulen mit lerkräften, di den turnunterricht
nicht erteilen können, ist auf irgend eine weise und für
geeignete Stellvertretung zu sorgen.

17) Di nächste aufsieht über di turnkurse für di der
schule entlassenen jünglinge wird von den schulbehörden
der gemeinden ausgeübt.
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18) Wünschbar wäre, wenn wenigstens ein minimum
der obligatorischen Schulzeit vom Bunde gesetzlich flxirt
würde, damit klar würde, wo di kompetenzen der kantone
aufhören und das regiment des Bundes beginnt.

19) Den schulgenossenschaften ligt ob, für turn- und

spilplätze, wenn immer möglich in unmittelbarer nähe der
sehulhäuser, und für di benötigten geräte zu sorgen. Inen
wird ebenfalls, aber unter iren eigenen kräften angemes-
sener mitbeteiligung des states, di erstellung von geschlos-
senen und heizbaren turnräumlichkeiten überbunden.

20) Den genannten instruktionsareisen ist überdis di

Zumutung zu machen, dafür zu sorgen, dass auch zilschiß-
übungen in angemessenen distanzen vorgenommen werden
können.

Der religionsunterricht und di religiösen lermittel in der

Volksschule.

Anträge der vorsteherschaft der bernischen schulsynode über di
obligatorische frage pro 1874 an di schulsynode*.

A. AwswaZ wnd <j>Zidertt»<7 des religiösen fersto^es.

These Z.

a. Di auswal des religiösen lerstoffes muss sieh nach
dem zwecke des religionsunterrichtes richten. Als

geeigneten lerstoff kann man daher nur bezeichnen,

was eine sittlich-religiöse gesinnung im kinde zu

pflanzen und zu pflegen vermag.
ö. Der grundstoek des lerstoffes ist dem gebite der

biblischen religion Alten und Neuen Testamentes zu

entnemen. Dazu kommt: herbeizihung passenderund
an passender stelle einzuschaltender tugendbeispile
und tugendleren, oder historischer paralellen aus alter
und neuer Weltgeschichte; aufname von wunder-

erzälungen in beschränkter auswal. Auf der ober-
schule : erweiterung auf das gebit der kirehengesehiehte.

c. Aus dem biblischen Stoffe sind indessen nur solche

erzälungen auszuwälen, welche erziherisch verwend-
bare sittliche und religiöse warheiten enthalten oder
für di geschichtliche entwicklung von bedeutung sind.

ZI. (?Ziderii«<7 des lersfo/fes nach den drei scAwZsZw/e«.

These ZI.

a. Unterschule : Behandlung einer anzal anschaulicher
biblischer und anderer erzälungen aus dem erfarungs-
kreis des kindes, wobei alle wesentlichen pflichten
des letztern berücksiehtigung finden sollen.

5. Mittelschule : Behandlung alt- und neutestamentlicher

geschiehtsbilder mit einschaltungen aus der profan-
geschiehte. Der alttestamentliche stofif soll indess nur
in einem so reduzirten maße berücksiehtigung finden,
als es one Störung des geschichtlichen Verständnisses
stattfinden darf.

* Dise antrage sind von der schulsynode mit unwesentlichen

abänderungen angenommen worden. (Z). r.)

c. Oberschule: Widerholung des geschichtlichen in ge-
drängter, den Zusammenhang und di religiöse ent-
wicklung berücksichtigender weise. Behandlung aus-

gewälter abschnitte aus den psalmen und propheten ;
leben und lere Jesu ; apostel- und kirehengesehiehte.

C. Z2eZi<n'öse Zermiffel /ür di hand der scAwZer wnd Zerer.

These ZZZ.

a. Wünschbar für den Unterricht auf der unterschule
sind abbildungen im anschluss an di zu behandelnden
erzälungen; dagegen ist kein lerbüchlein für di hand
der schüler zu erstellen,

ö. Für di mittel- und Oberschule soll je ein religiöses
lermittel erstellt werden, das den oben skizzirten
stoff enthält. Ein schema, das den lerstoff der mittel-
schule nach den pflichten ordnet, soll in's lerbuch
aufgenommen werden Di lerhaften stücke des Neuen
Testamentes für di Oberschule sollen im zu erstellenden
buch ebenfalls aufname finden,

c. Für di hand des lerers wird gewünscht :

1. Di erstellung eines büchleins, das den stoff für di
unterschule in passender, mustergültiger form bitet
und innerhalb der einzelnen erzälungen alles nicht
geeignete sorgfältig ausscheidet.

2. Ein handbuch, bestehend aus einem realistischen
(geographischen, historischen, etc. inhaltes) und
einem erklärenden teile im anschluss an den zu
behandelnden stoff.

ZJ. Fereinäj'wng' der ZermiZteZ wm'Z dem ZeseAwcA.

Tftese ZF.
Dem religionsunterricht muss als einem unerlässlichen

und selbständigen Unterrichtsgegenstand dise selbständig-
keit auch äußerlich gesichert werden ; eine Vereinigung
des religiösen lerstoffes mit dem lesebuch ist daher nicht
wünsehbar.

ZJ. FereirugriMu/ des memorirsfojfes miZ de« reZi^iöse«
ZermdfeZw.

TAese F.

Der memorirstofifist auf das notwendige zu beschränken.
Er soll mit dem übrigen religiösen lerstoffe vereinigt und
den entsprechenden erzälungen beigedruekt werden ; gesang-
buchlider für di Oberstufe sind jedoch nur durch nummer-
angabe zu bezeichnen. Neben gut gewälten bibelsprüehen
und liderversen soll auch geeignetes aus der Weltliteratur
bei der auswal des momorirstofifes berücksiehtigung finden.

F. Form der ZermiZfeZ.

TAese FZ.

In sprachlicher bezihung wird eine einfache, flißende

Schriftsprache verlangt; di bibelsprache darf daher nur in
so weit anwendung finden, als si dem jetzigen sprach-
gefül nicht widerspricht. Bei der äußern ausstattung soll
mer als bisher, auf brauchbarkeit und Solidität der 1er-

mittel für di band der schüler rücksicht genommen
werden.
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(t. lïrfêiZujzp des reZipionsiinterrtckZes.

T%ese F//.
Di erteilung des religiousunterrichtes in der schule

ist in der regel sache des lerers.

SCHWEIZ.

GLARUS. (Korr.) .Der fcajifonaZZereruereiri war am

19. Oktober in Glarus versammelt. Mit dem choral: „Wir
glauben all an einen Gott" wurden di Verhandlungen er-

öffnet und wollte damit der grundton für diselben an-

gedeutet werden. Hirauf hilt der präsident, herr sekundär-

lerer Schiesser in Netstall, eine gehaltreiche eröffnungs-

rede, in welcher er der schulfreundlichen gesinnungen des

kantonalen Verfassungsrates, der schweizerischen lerer-

konferenz in Winterthur und der zürcherischen lermittel-

ausstellung gedachte und mit besonderer befridigung di

gastfreundschaft Winterthurs hervorhob. Mit warmer an-

erkennung gedaehte er ferner der in disem jare verstor-
benen herren schulrat Bäbler und dekan Marti und warf

zum Schlüsse noch einen blick auf das haupttraktandum
des tages, di „konfessionslose * schule", indem er bemerkte,

„seitdem der stat wider in den besitz der im von der

kirche s. z. entrissenen rechte sich zu setzen bemüht, und

diser, nämlich der kirche, di ir einzig naturgemäße stel-

lung, di der Unterordnung unter den stat, anweist, fragt
derselbe eben auch, was und wi im religionsunterrichte
gelert werde und verlangt nun einen konfessionslosen
Unterricht" u. s. w. Nun wurde zum hauptgeschäfte des

tages geschritten. Herr .EZmer von Linthal verlas seine

abhandlung über „di konfessionslose schule" und begann

ungefär: „Tif im menschlichen herzen wont eine geheimniss-
volle kraft, di uns auf wunderbare weise mit himmel und
erde verknüpft. Es ist gleichsam als habe der Schöpfer
der weit ein geistiges fluidum in di herzen der menschen

gegossen ; das Universum habe das gefül von einer ge-
wissen abhängigkeit von einem höhern wesen." Dann trat
er auf di frage ein : Wi verhalten sich religion und kon-
fession zu einander? Di religion ist in obigem definirtund
di konfession beziht sich auf ein bestimmtes glaubens-
system. Im weitern kommt herr referent auf di konfessionelle
und konfessionslose schule zu sprechen und sagt hirüber
ungefär folgendes : „Wenn wir di ursprüngliche lere Christi
betrachten und damit di musterkarte von glaubenssystemen
vergleichen, so können wir uns der frage nicht erweren:
Wer hat in den weizenacker des herrn so vil unkraut
gesäet? — Der feind, der das getan, sind di menschen-

Satzungen, und wir möchten behaupten, wenn der Herr
wider auf erden wandeln würde und di verschidenen

* Wir wollen dises wort in Zukunft meiden, weil es noch leute
gibt, di es mit „religionslos® verwechseln oder verwechseln wollen;
wir setzen dafür „interkonfessionell", d. h. für alle konfessionen ge-
meinsam. d. r.)

gla ubenssysteme sähe, di volk von volk, kirche von kirche,
schule von schule und haus von haus trennen, er si gerade
so gut umstürzen würde, als ehedem di wechslertische im
vorhofe des tempels zu Jerusalem u. s. w. .Er cZrücfcf dann,

seine Aojfnwn^r aus, dass eirmaZ eine seit tarne» icerde,

wo ein ^Zezitèe und eine Zro ii/essfo?i herrschen werden, wo es

Zreine fcafkoZifcea noch Protestanten mer pehen, sondern wo
aZZe den ein/achen namen : Christen trafen werden." Schliß-
lieh empfal der referent das einschlägige interessante werk:

„ Tugend- und Pflichtenlehre" von schulinspektor Wyss in
ßurgdorf. Und prophetisch ruft er noch aus : Ein geschlecht
nach dem andern möge im laufe derzeit zur konfessions-
losen schule übertreten, erst dann wird das schöne 'lid
recht klingen, wenn es von einem „ganzen volke von
brüdern" gesungen werde: „Wiherilich strait der morgen-
stern" etc. — Es folgte nun di rezension durch herrn
Ne^Zinper in Mollis. Er anerkennt den fleiß, mit dem der
herr referent seine aufgäbe zu lösen gesucht habe; allein
bei gleich redlichem streben könne man doch verschidener
ansieht sein. Wenn referent z. b. eine einheit im bekennt-
niss herbeiwünsche, so freue er sich im gegenteil der vil-
heit und der manigfaltigkeit der bekenntnisse. Dise ver-
schidenheit sei begründet in unserer religiösen erkenntniss,
in innern erfarungen u. s. w. Sodann geht herr rezensent
auf di praktische lösung der frage über und fasste dabei
folgende punkte in's auge: 1) Di aufgäbe der konfessions-
losen schule; a. di körperliche erzihung; Z>. di geistige er-
zihung; c. di selische erzihung. 2) Di ir zu geböte stehen-
den mittel ; a. dass das selenleben des lerers aufgeweckt
und zu einer gewissen reife gekommen sei; Z>. das große
herrliche buch der natur; c. di hinleitung zur selbstbeob-
achtung des Verhaltens im schülerkreis; cZ. di einfürung
in das wort und wesen der Heiligen Schrift. 3) Di art
und weise des Unterrichtes. Der herr rezensent erörtert
dise punkte in ausfürlicher weise und hob namentlich bei
behandlung des biblischen Unterrichtes hervor, wi da di
persönlichkeit des lerers garantie biten müsse, um mit
segen zu wirken und über di konfessionellen schwirig-
keiten hinwegzukommen u. s. w. Beide, von vilem fleiße
zeugenden und würdig gehaltenen arbeiten wurden schliß-
lieh vom präsidium bestens verdankt. — Es folgte nun
eine lebhafte und einlässliche diskussion, an der sieh be-

teiligten di herren: ratsherr Heer in Mitlödi, präsident des

kantonsschulrats, pfarrer Becker, Tschudi, älter, Gallati,
Brassel, Sehönenberger, Merz. Teils ergänzten si di ar-
beiten, teils wurde noch manch neuer guter gedanke zu
tage gefördert; ob aber alle ansichten an's tageslicht ge-
treten, wollen wir unerörtert lassen. Das wollen wir noch
nac hholen : Sowol in den beiden arbeiten als auch in der
diskussion wurde lebhaft betont, es könnten di konfessionen
neben einander bestehen, wenn es an der übe nicht man-
gelte; da es aber leider an diser gebreche und di ge-
schichte vilfache belege dafürlifere, so habe der stat das

r echt und di pflicht, auf konfessionslose schulen hinzu-
wirken. Immerhin wurde von einigen rednern ausdrücklich
h ervorgehoben, dass der biblische Unterricht nach einem

guten auszuge, wi z. b. di zürcherische erzihungsbehörde
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(di doch nicht aus dunkelmännern bestehe) einen solche n

adoptirt habe, nicht ausgeschlossen sein solle u.s.w. Der
filiallerervereiu des Mittellaades hatte aufs traktanden-
verzeichniss stellen lassen: Besprechung der militärpflichtig-
keit der lerer. Mit großer merheit wurde aber ein eintreten

abgelent, nachdem der schweizerische ierertag in Winter-
thur so zu sagen unisono derselben zugestimmt. — Das

Präsidium ladet nun di Versammlung ein, allfällige anmel-

düngen für den in Winterthur gegründeten zeichenlerer-
verein im einzureichen. Als Versammlungsort für di früh-
lingskonferenz 1875 wird Scfttoanden bestimmt. Ein voller
choral schlißt di Verhandlungen. An der mittagstafel weeh-
selten nun humoristische und ernstere toaste und gesänge
in zimlich reicher zal. Den reigen eröffnete herr T«c/i-
scftmid. Er bringt sein hoch dem lerervereine, der als

„götti" der der mutter (der k'rche) immer mer entwach-

senen toehter (der schule) neben dem vater (dem state)
alle seine kräfte zu immer weiterer entwicklung weihe.
Herr Frid. Jenni, als ältester lerer, bringt dem fortschritte
im Schulwesen sein hoch. Herr ratsherr Heer toastirt auf
das alter, das für's neue noch begeistert ist. Herr UscAndi,

älter, erinnert an den seit letzter friihlingskonferenz ver-
storbenen herrn schulrat Bäbler, schildert in kurzen ztigen,
was er als schulmann, als sänger, als patriot in wort und

schrift geleistet u. s. w. und ladet di Versammlung ein,
das vom verstorbenen komponirte und allgemein belibte
lid vorzutragen: „Freier sinn und freier mut" etc. Mit
befridigung sprechen wir es aus, es war ein schöner kon-
ferenztag. Auf fröhliches widersehen in Schwanden.

APPENZELL. (Erwiderung.) Der neue entwurf der
Verordnung über unser unterrichtswesen hat in nummer 39
dises blattes eine beurteilung erfaren, di sich teilweise auf
irrtümer stützt und daher um der warheit willen berichtigt
werden muss.

Nachdem der herr berichterstatter auf seine letzten
mitteil.ungen hingewisen hat, wundert sich derselbe zum
vornherein darüber, dass man in Innerrhoden an den ent-
wurf einer neuen schulverordnung überhaupt nur denken
durfte, nachdem erst vor 10 monaten eine bezügliche ver-
Ordnung in kraft getreten war. Letzteres ist nun allerdings
richtig, aber ebenso richtig ist es, dass inzwischen auch
di neue bundesverfassung in kraft getreten ist, di dem
innerrhodischen Schulwesen und der bezüglichen Verordnung
vom Winterraonat 1873 di basis (Schulwesen als gemein-
same sache des states und der kirche) nimmt. Wenn nun
ein gesetz ein organisches ganzes ist, was wir von jedem
guten gesetze verlangen müssen, geht es beim dahinfallen
der grundlage eines gesetzes ebenso wenig an, bloß di
außer kraft fallenden grundbestimmungen einfach zu streichen
und das übrig bleibende stück fortleben zu lassen, als es

dem leben des baumes geholfen ist, wenn man im seine
faule wurzel nimmt. Herr berichterstatter siht sich freilich
auch um gründe seines verwunderns um und erblickt den

grund der revidirung hauptsächlich in „rein persönlichen
motiven" ; wärend uns vorkommt, dass di berichterstattung
ein gewisses gepräge trage, das mer in einbildungen und

gewissen persönlichen Sympathien seinen guss erhalten
habe, als in der objektiven betrachtung des entwurfes.
Wenigstens widerstrebt es schnurgerade dem inhalte des

entwurfes, wenn — wi in der berichterstattung — gesagt
wird, dass di repetirschulen auf dem lande — Gonten aus-

genommen — abgeschafft werden sollen. Gerade durch
den entwurf erhalten di repetirschulen ire organische aus-

bildung und Stärkung und wer im innerrhodischeu unter-
richtswesen nicht ganz heimatlos ist, weiß auch, dass di

gegenwärtig leitende hand desselben sich disem zweige
stets vorzugsweise zugewandt hat.

Der weitere teil der missbelibigkeit am entwürfe bilden
dem herrn berichterstatter seine höchst eigenen befürch-
tungen. Herr berichterstatter erkennt an, dass di bestim-

mung, wonach in errichtung von primarschulen besonders
auf trennung der geschlechter zu sehen ist, als „ser un-
schuldig und sogar pädagogisch" angesehen werden könne,
aber er findet sich „zu der anname gezwungen", dass di
einfürung der lerschwestern dahinterstecke. Wir bedauern,
dass der herr berichterstatter, der doch sonst wol auch
ein freund der freiheit ist wi wir, sich hir so ganz un-
nötig einen betrübenden zwang anlegt. Yon der für den

fall der errichtung von primarschulen in aussieht genom-
menen trennung der primarschulen nach beiden geschlech-
tern ist wol für jeden unbefangenen noch mer als ein
schritt bis zur einfürung von lerschwestern. Das lert wol
di einfachste hauslogik. Und selbst wenn di zukunft nicht
eine so durchaus unbestimmte wäre, als si durch den ent-
wurf gelassen ist, wer könnte bei objektiver kritik des

entwurfes über disen wegen genannter bestimmung allso
scharf den stab brechen, als es in der nummer vom 26.
Herbstmonat geschehen ist. Auch siht der herr bericht-
erstatter nicht bloß lerschwestern, sondern auch — wir
können es nicht anders bezeichnen —- gespenster in der
neuen Zusammensetzung des sehulrates. In folge des um-
Standes nämlich, dass jeder ortsschulrat seinen abgeord-
neten in di landesschulkommission zu schicken habe, komme
entweder ein schulrat heraus, dessen hälfte sich di brife
verlesen lassen müsse, oder aber, es wandern di geistlichen
acht mann hoch in di landesschulkommission ein, di bisher

nur mit einem mitglide darin vertreten waren. Yon solchen

gesichtspunkten kann man wol ein wörtchen etwa bei
einem birglase oder hei einem guten freunde fallen lassen,
aber nicht in einer objektiv sein sollenden öffentlichen
beurteilung eines schulverordnungsentwurfes. Wir machen~ O

es uns zum vergnügen, dise hauptsächlich angefeindete
bestimmung in irem natürlichen lichte erscheinen zu lassen.

Bei einem der pflege noch ser bedürfenden volksschul-
wesen kommt es nämlich nicht wenig auf di ortsschulräte

an, di von der bevölkerung der betreffenden ortsschulkreise
frei gewält werden. Uns kommt es fast vor, dass di orts-
schulräte in der schulpflege fast di gleiche rolle haben wi
di mutter oder der vater in der familie. Nun sei unser
vergleich zu stark oder nicht, so wird doch kein schul-
freund di bedeutung genannter behörden in abrede stellen.
Wenn es sich nun aber um di behörden des öffentlichen
unterrichtswesens handelt, von dem man annimmt, dass
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es in fortwärender gesunder Strömung sich fortbewege, um

sich dem zile bestmöglichst zu nähern, und wenn dann

dise behörden solche sind, di — wi herr berichterstatter
über das maß der warheit gehend drastisch hervorhebt —

aus bäuerlichen dementen zusammengesetzt sind, besteht

wol ein gebot, das zwingend genug ist. Nämlich das, dise

demente in- fülung mit der landesschulkommission zu

bringen. Und wi soll dise fiilung geschehen? Durch rund-

schreiben? Aber der herr berichterstatter erklärt ja schwarz

auf weiß, dass di guten leute di brife nicht lesen können

und so wird es mit den rundschreiben auch nicht vil besser

gehen. Vom spasse zum ernste gehend, müssen wir selbst

di erfarung mitteilen, dass di leute auf dem lande nicht

gern brife lesen und dass sich nirgends mer als im um-

gange mit dem volke di alte warheit bestärkt, dass der

buchstabe tödtet und das wort lebendig macht. Aber ist

es dann etwas so ungeheuerliches, dass man di ortsscliul-

rate mitraten lässt, wenn si auch mittaten sollen. Das wol

nicht. Aber es kommen bei diser gelegenheit acht geist-
liehe in di landesschulkommission, „welche in jeder nicht

ganz untergeordneten frage warscheinlich wi ein mann
stimmen würden"-. Auch hir blasse vergebene furcht Sehe

man nur auf di schulpräsidentenwalen. Nicht einmal in

der frömmsten und konservativsten aller gemeinden ist der

6er belibte pfarrer gewält, sondern ein liberaler mann one

nennenswertes vermögen, der aber im vereine mit dem

pfarrer am meisten schuleifer in der gemeinde zeigt. Wenn
dem aber auch allso wäre, wi herr berichterstatter in zu

großer ängstlichkeit befürchtet, wäre es republikanisch und

im intéressé der guten sache gelegen, einen gewissen
stand, vorausgesetzt, dass di bezeichneten abgeordneten
erenmänner sind, von gesetzeswegen systematisch fern zu
halten? So wenig eine Vertretung von standeswegen mer
statthaft ist, so wenig ist es eine ausschlißung; man
schüttet freilich gern in politischen dingen mit dem bade

auch das kind aus, aber unser guter glaube ist und bleibt

es, dass di innerrhodischen liberalen an einem solchen

werke der kurzsichtigkeit nicht iren namen verliren wollen.
Jeder soll seine freie meinung für oder wider den entwurf
haben, aber es soll der wol gemeinten Weiterförderung des

Schulwesens nicht aus bloßen verletzten persönlichen rück-
sichten eine politische befedung im namen des liberalismus

entgegengestellt werden. Nicht bloß dass einem solchen
liberalismus das visir schon von vorneherein abgezogen

wäre, indem di hervorragendsten liberalen organe sich für
den entwurf in edler weise ausgesprochen haben, sondern

es würde auch nichts nützen.

Wir hoffen, dass der herr berichterstatter dise offene

spräche um so eher würdigen wird, als wir in im übrigen
sonst durchaus als freund der warheit kennen und gern
wargenommen haben, dass er dem entwurf freundlich ein

teilweises verdinst zukommen lässt.

LITERARISCHES.

Der deutsche Mw/safz und dessen -BehaïidlMngr in der FoZfcs-

schide. Ein liülfsmittel für di lerer an derselben. Ge-
sammelt und bearbeitet von Leonhard Meisser. Dritte
abteilung. Durchgefürte aufgaben für di Oberschule
nebst einer Sammlung von dispositionen und thematen
und einem anhang, enthaltend geschäftsaufsätze. Be-
arbeitet von Simeon Meisser, pfarrer. Bern, Heuberger.
1874. 8°.

Es liße sich mit dem Verfasser dises bûches von vom-
herein über den Standpunkt, den er in bezug auf di schritt-
liehen arbeiten in der elementarschule einnimmt, mit ge-
wichtigen gründen rechten : ob es gut sei, dass unsere
jugend so früh zur geistigen produktion angehalten werde,
wärend di heutige zeit ir kaum muße gönnt, all di schönen
kenntnisse, welche ir in der schule zuflißen, innerlich zu
verarbeiten, zu verklären und zum Wachstum des geistes
zu verwenden ; ob es überhaupt richtig sei, dass man di
kinder so früh schreiben lere, ehe si ordentlich denken
gelernt haben ; ob es nicht vorteilhafter wäre, ein gutes
lesebueh zur grundlage für di mündlichen und schriftlichen
Übungen in der deutschen spräche zu nemen. Allein das
hiße herrn pfarrer S. Meisser unrecht tun. Er war in seiner
aufgäbe durch zwei momente gebunden. Einmal ist er nur
fortsetzer eines werkes, das sein seliger vater begonnen;
es ist im ein gewisser plan vorgezeichnet, von dem er
nicht wol abweichen konnte, one di pietät zu verletzen,
di nicht nur di manen seines Vorgängers erheischen, sondern
auf di auch di Schulmänner der Schweiz anspruch erheben.
Bekanntlich hat di aufsatzlere Leonhard Meissers großen
anklang und demgemäß auch gute auf- und abname bei
den letztern gefunden, und di frühern abnemer haben daher
ein gewisses recht zu verlangen, dass das werk im geiste
des ersten unternemers zu ende gefürt werde. Zweitens
geht eben der schulgeist der zeit dahin, dass di jugend
vil schreibe, und disem schulgeiste muss nun einmal ein
opfer gebracht werden selbst von denjenigen, di in nicht
gerade göttlich vereren, so lange bis der vererte Gott
endlich zum götzen herabsinkt und seine vererung als
aberglaube taxirt wird.

Geschriben werden muss freilich in der schule, das
ist keine frage, und auch der elementarsehüler muss in
den stand gesetzt werden, schlichte gedanken, di er teils
selbst produzirt, teils bloß reproduzirt, in korrekter form
zu papir zu bringen. Ob dise nicht unbillige anforderung
unsrer zeit, di sich so bescheiden ausnimmt gegenüber dem
überspannten treiben mit den schriftlichen arbeiten in
manchen sehulen, nicht arbeit und mühe genug verursache
und bei alle dem doch noch bessere erfolge hervorbringe
— das zu beurteilen, überlasse ich füglich den praktischen
schulmännern.

Genug, Meissers „Deutseher Aufsatz" bitet auch in
seiner dritten abteilung wi in den frühern eine reiche aus-
wal von stolf und zwar von verarbeitetem Stoffe; denn
bekennen wir es nur offen, di art, wi gewisse leute styl-
bûcher fabriziren, di sich damit begnügen, dispositionen
zu sammeln, genügt unsrer zeit nicht mer. Das stylbuch
soll musteraufsätze biten und zwar nicht solche, wi si der
lerer oder der schriftsteiler abfassen würde, sondern wi si
ein guter schiiler zu machen im stände wäre. Wer solche
musteraufsätze sucht, in reichlicher, manigfaltigeranhäufung,
dem sei das obige buch bestens empfolen. Jf.

Offene korrespondenz.
Herr E. T. : Vilen dank für Ire mitteilungen. — Herr M. : Ire

sendung ist angekommen ; di erwänte arithmetik von P. ist mir nicht
zugegangen. Freundlichen grüß!
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Anzeigen
Kantonsschule in Trogen.

(Appenzell A.-Kh.)
In folge rücktiitts des herrn G. Schoch wird dl stelle eines direktors

der kantonsschule in Trogen (progyranasium und höhere realschule) zur wider-
besetzung auf frühling 1875 öffentlich ausgeschriben. Der direktor hat wöchent-
lieh zirka 24 stunden Unterricht zu erteilen, und es ist im neben der über-
wachung des lergangs di leitung eines pensionates für etwa 30 knabeu zu
seinen ökonomischen gunsten übertragen. Der bisherige direktor erteilte
Unterricht in der mathematik und im englischen; es ist indessen eine andere
kombination der fâcher zulässig. Gehalt: 3100 fr. mit freier wonung, garten,
obstertrag und freiholz für das lergebäude, nebst 200 fr. entschädigung für
reinigung und heizung desselben, wogegen der direktor 500 fr. für benützung
des pensionatsgebäudes zu entrichten hat. Anmeldungen und Zeugnisse sind
bis ende November 1. j. an den Präsidenten der kantonsschulkommission,
herrn dekan Heim in Gais, zu richten, der, wi der unterzeichnete, nähere
auskunft erteilt.

Trogen, den 19. Oktober 1874.
Namens der kantonsschulkommission:

Der aktuar: Gamper, pfarrer.

H Prefti^ekrönt :
Jf Moskau 1872: Wien 1873:
(J&rosse silberne médaillé. Verdinst-medaille.

Bremen 1874: sGoldene medaille.%#

ooo für Volks- und Fortbildungsschulen.
Q Von C. Hopp, professor zu Stuttgart,

leiter der naturkundlichen Übungskurse für lerer,
O können direkt durch den herausgeber bezogen werden.
O Verzeichniss der gebräuchlichsten Zusammenstellungen :

Professor Bopps Kleiner physikalischer Apparat für Volksschulen, 40 nummern,

80
V. ausgäbe. ' Fr. 64.

Professor Bopps Kleiner chemischer Apparat für Volksschulen, 30 nummern,
II. ausgäbe. Fr. 40.

Professor Bopps Metrischer Apparat, 14 nummern, IV. ausgäbe. Fr. 16.t] Professor Bopps Vereinigter physikalischer Apparat für Bürgerschulen und Fort-
9C bildungsschulen, 56 nummern, III. ausgäbe. Fr. 112.

Professor Bopps Vereinigter chemischer Apparat für Fortbildungsschulen, 50 num., _^II. ausgäbe. Fr. 112. Q
Q Adresse für den bezug und di detail-Verzeichnisse : Q
£% Mathematisch-physikalisches institut von C. Bopp, professor zu Stuttgart.

>000000
Oflene lerstelle. Offene

Di durch erzihungsratsbeschluss vom
21. Oktober d. j. kreirte II. lerstelle
an der Sekundärschule Andelfingen soll
beförderlich definitiv besetzt werden.
Anmeldungen auf diselbe sind innert
14 tagen a dato an den Präsidenten
der sekundarschulpflege, herrn pfarrer
Hessin Andelfingen, zu richten, welcher
auch über di nähern Verhältnisse der
stelle auskunft geben wird. Di" be-
werber müssen dem zürcherischen lerer-
stand angehören und ein allgemeines
wälbarkeitszeugniss besitzen.

Andelfingen, 30. Okt. 1874.
Für di sekundarschulpflege:

Der aktuar: J. J. Triimpler.

elementaiiererstelle.
Mit Neujahr 1875 wird di stelle an

der dritten klasse der virklassigen
elementarschule in Thayngen erledigt.
Di besoldung beträgt fr. 1300.

Bewerber um di stelle haben ire
anmeldungen unter beilegang der zeug-
nisse bis zum 16. laufenden monates
dem tit Präsidenten des erzihungs-
rates,herrnregirungspräsidentStamm,
einzureichen. (M3940Z)

Schaffhausen, 2. Nov. 1874.
A. A.

Der sekretär des erzihungsrates :

Emanuel Huher, pfarrer.

Im verlage von J. Huber in Frauenfeld ist
soeben erschinen nnd durch alle buehhand-
langen zu bezihen :

Die Durchführung
der

Orthographiereform.
Aus auftrag der orthographischen kommission

des schweizerischen lerervereins
aasgearbeitet

von
Ernst Götzinger.

Eleg. hr, Preis fr. 1.

Vorrätig in J. Hubers buchhandlang in
Frauenfeld :

Die Gesundheitspflege
im Alter der Schulpflichtigkeit.

Zwei Vorträge,
gehalten vor der thurgauischen gemeinnützigen

gesellschaft
von

J. Lötscher, dr. med.,
und

J. Christinger, pfarrer
und sekundarschnlinspektor.

Preis 80 cts.
In J. Hubers buchhandlung in Frauenfeld

ist vorrätig:
Beispiele
zu den

Musterstücken
ans dem

schriftlichen Handelsverkehre
von

Wilhelm Rohrich,
zugleich als

schreibvorlagen
ausgefürt

von
Louis Müller.

Preis fr. 5. 05 cts.

Zu bezihen von 1. Hubers buchhandlung
in Frauenfeld:

Kryptogainen-Flora,
enthaltend

di abbildung und beschreibung
der vorzüglichsten

kryptogainen Deutschlands.
I. teil: Flechten.

Mit 520 abbildnngen nnd 212 lithog. tafeln.
Herausgeg. von Otlo Müller und G. Pabst.

Preis fr. 10. 70.

Auf das vortreffliche
Hans-Lexikon

der Gesundheitslehre für Leib und Seele,
ein familienbuch von dr. med H. Klencke,
3. neu durchgearbeitete und vermerte aufläge,
nemen wir noch fortwärend abonnements an.
Das werk ist (in .-5 liferungen à 70 cts voll-
ständig) ein unentberlicher und gewissenhafter
ratgeber und heifer in not und gefar und sollte
in keiner familie feien! (Vide beilage zu
nr. 28 der Lererztg)

Wir teilen di 1. und 2. liferung gerne zuf
ansieht mit.

J. Hubers buchhandlung in Frauenfeld.

In J. Hubers buchhandlung in Frauenfeld
ist vorrätig:

Schweizerische Chronik.
1873.

Herausgegehen
von

dr. H. H. Vögeli.
Preis fr. 3,

Hizu eine beilage.
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Beilage zu nr. 45 der „Schweiz. Lererzeitung".

Der Schweizerische Lehrerkalender für 1875,
herausgegeben von seminardirektor Largiadèr,

ist erschinen und, so solid wi elegant in leinwand gebunden, zum preise
von 1 fr. 60 rp. von allen schweizerischen buchhandlungen sowi vom ver-
leger selbst zu bezihen. Derselbe enthält:

1. Einen übersichtskalender.
2. Ein tagebuch mit historischen daten für jeden tag, deren drei auf

einer seite sich befinden.
3. Beiträge zur Schulkunde:

Übersicht über di einrichtung der Volksschule in den einzelnen kantonen der
Schweiz, nach Kinkelins Statistik des nnterrichtswesens der Schweiz.

Über herstellung zweckmäßiger Schulbänke mit abhildungen
4. Statistische und hülfstafeln:

Übersicht des Planetensystems.
Verhältniss der planeten zur erde.
Größe und bevölkerung der weitteile und lander.
Bevölkerung der Schweiz am 1. Dezember 1870.
Bevölkerung der Schweiz nach sprachen.
Bevölkerung der Schweiz nach religion.
Mortalitätstafel der Schweiz.
Seen der Schweiz.
Temperaturen der meteorologischen Stationen der Schweiz.
Übersicht der schweizerischen anstalten für primarlererbildung, nach Schlegel :

Die schweizerischen Lehrerbildungsanstalten
Übersicht der frankaturtaxen für brife, drucksachen und Warenmuster nach den

hauptsächlichsten ländern.
Taxen für telegramme nach den hauptsächlichsten ländern.
Chemische tafel.
Physikalische tafel.
Festigkeitstafel.
Spezifische gewichte fester und tropfbar-flüssiger lcörper.
Dasselbe von gasen.
Hülfstafel für Zinsrechnung.
Reduktionstahelle.
Viehstand der Schweiz.
Statistische vergleiche.

5. Verschidene Stundenplanformulare.
6. Schülerverzeichniss (liniirt).
7. 48 Seiten weißes liniirtes notizenpapir (teilweise mit kolonnen für

franken und rappen).
Indem der unterzeichnete Verleger sein unternemen der schweizerischen

lererschaft neuerdings bestens empfilt, ist er stets gerne bereit, etwaige
wünsche, welche di einrichtung des kalenders betreffen, entgegen zu nemen
und künftig so weit als möglich zu berücksichtigen.

J. Hiiber in Frauenfeld.
«erZer/er der Zerer^eiZwMg w?id des ZeArerZenders.

Durch ein versehen der druckerei ist in dem artikel betreffend di Schulbänke auf
seite 12 auch di abbildung vom letzten jare neben der neuen, di sich auf seite 14 findet
und allein gültigkeitr hat, wider aufgenommen worden. Leider wurde diser irrtum zu spät
entdeckt, um noch in allen exemplaren berichtiget werden zu können, so dass wir uns
genötiget sehen, zur Verhütung von missverständnissen auch hir auf denselben aufmerksam
zu machen, mit der liöfl. bitte, in selbst zu berichtigen und uns zu entschuldigen.

In i. Hubers buchhandlung in Frauenfeld ist
vorrätig :

Brehms

Illustrirtes Thierleben.
Wolfeile Volksausgabe von Friedrich Schödler.

Di Volksausgabe erscheint in 9 teilen à fr. 4,
welche drei starke bände bilden, und hat in
disem räume di große merzäl der illustra-
tionen der großen ausgäbe aufgenommen.

Der erste band enthält di säugetire mit
306 abhildungen.

Der zweite band mit 267 abhildungen ent-
hält di vögel.

Der dritte band enthält di krichtire, fische
und wirbellosen tire mit 7 9 abhildungen und
einer karte über di heimat der wichtigsten
tire. —

Der erste teil wird gerne zur ansieht mit-
geteüt.

In J. Hubers buchhandlung in Frauenfeld
ist vorrätig:

Filr fröhliche Sänger:
Acht

humoristische Lieder
mit

Pianoforte-Begleitung.
Preis fr. 1.

Nationalbibliothek
sämmtlicher deutscher Classiker:

270 bändchen, ganz neu, unaufgeschnitfan,
offerirt zum preise von nur fr. 45 statt fr. 94.50 :

J. Hubers bnchhandl. in Franenfelcl.

Von dem so belibten werkchen:
Schulwitz von Major,

preis fr. 1. 6
ist wider eine partie eingetroffen in

J. Hubers buchhandlung in Frauenfeld.

Ler- und lesebucli
für

J

bearbeitet
im auftrage des Zentralausschusses

des Schweizerischen Lerervereins
von

Kiedrich Autenheimer,
gew. rektor der gewerbeschule in Basel.

Zu bezihen durch alle buchhand-
lungen, in F r a u e n fe 1 d von J. Huber.

Philipp Reclams
universal-bibliotliek

(TnWù/.s'fe und reicAAaZfu/sfe
uo/i fcZassifcer-awsij'a&ett.j

wovon bis jetzt 560 bändch. à 30 rp.
erschinen sind, ist stets vorrätig in

J. Hubers buchhandlung
in Frauenfeld.

P. S. Ein prospekt wird
von uns gerne gratis mitgeteilt und
belibe man bei bestellungen nur di
nummer der bändchen zu bezeichnen.

gffflnntf Hong r t.

\>> ,\V® j0>\

In J. Hähers buchhandlung in Frauenfeld
ist vorrätig:

Spielbuch..
400 spile und belustigungen

für schule und haus
Gesammelt und herausgegeben

von Jos. Ambros.
Preis fr. 1. 0.

Wettsteins schulatlas à fr. 1. 35 und

Ziegler, schweizerkarte à 80 cts. empfelen
wir den herren lerern zur einförmig
bestens.

J. Hubers buchhandlung
in Frauenfeld.
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Im verlage von J. Huber in Frauenfeld ist erschinen und durch alle buchhandlungen
zu bezihen :

Eine
Hanspoesie.

Sammlung kleiner dramatischer gespräche

auffürung im familienkreise.
Von F. Zehender.

Der ertrag ist für einen woltätigen zweck bestimmt.
3 bändchen. Eleg. brosch. à fr. 1.

InLaltsverzeiehniss.
1. bändchen. 3 aufläge.

1. Das Reich• der Liebe. 2. Glaube, Liebe, Hoffnung. 3 Der Weihnachtsabend einer
französischen Emigrantenfamilie in Zürich. 4. Cornelia, die Mutter der Gracchen. 5. Zur
Christbescheerung. 6. Des neuen Jahres Ankunft. 7. Das alte und das neue Jahr.

8. Prolog zur Neujahrsfeier.
2. bändchen. 2. vermerte aufläge.

1. Wer ist die Reichste? 2. Der Wettstreit der Länder. 3. Begrüßung eines Hochzeit-
paares durch eine Gesellschaft aus der alten Zeit. 4. Bauer und Rathsherr. 5. Das un-

verhoffte Geschenk 6. Die Fee und die Spinnerin.
3. bändchen.

1. Eine historische Bildergallerie. 2. Alte und neue Zeit: Dienerin und Herrin, Herrin und
Dienerin. 3. Königin Louise und der Invalide. 4. Aelpler und Aelplerin. 5. Des Bauern

Heimkehr von der Wiener Weltausstellung.

Durch J. Huber in Frauenfeld und alle buchhandlungen ist zu bezihen:

34
stigmographische Wandtafeln

Di lermittelanstalt von F. Kroenings Söhne
in Magdeburg emplilt:

C. Schröders
physikalische und chemische apparate:

1) für Volksschulen,
2) für bürger-, mittel- und fortbildnngs-

schulen,
und versendet Preisverzeichnisse gratis.
Beurteilungen. Di apparate zeichnen sich

durch billigkeit, Zweckmäßigkeit und ein-
fachheit der konstruktion vor änlichen vor-
teilhaft aus. L. Zech, lerer der mathematik
und naturwissenschaften in Zeitz.

Di apparate sind zweckentsprechend,
dauerhaft, möglichst gefällig gearbeitet und
billig. Der zentralvorstand des Pestalozzi-
Vereins d. prov. Sachsen.

für den

vorbereitungsunterricht zum freihandzeichnen
in der

Volksschule
von U. Schoop,

zeichenlerer an der thurgauischen kantonsschule und an der
gewerblichen fortbildungsschule in Frauenfeld.

In mappe preis fr. 7. 20 rp.
Das lermittel, das wir himit der primarschule biten, soll wesentlich dazu beitragen, di

einfürung der stigmographie oder des punktnetzzeichnens, dessen bedeutung als Vorstufe
für das eigentliche freihandzeichnen sowol von den pädagogen als auch von den speziell
auf dem gebite des Zeichnens wirkenden fachlerern fast allgemein anerkannt wird, auch
unter ungünstigen Verhältnissen zu erleichtern. Es ist nämlich nicht zu verkennen, einer-
seits, dass lerer in ungeteilten schulen mit 6 und mer jaresklassen kaum immer di nötige
zeit finden dürften, um dem schüler an der schultafel vorzuzeichnen ; anderseits, dass manche
im zeichnen nicht vorgebildete lerer nicht zur Überwindung der scheu kommen, dem schüler
di Zeichnung selbst vorzumachen; obschon das vorzeichnen von seite des lerers durch di
einrichtung der stigmographischen tafel für den lerer ebenso erleichtert ist als für den
schüler das nachzeichnen.

Der stufengang der Übungen ist im allgemeinen derselbe, wi wir in auch in unsern
„stigmographischen Zeichnungen nidergelegt haben, nur mussten, da wir di zal der tabellen
aus vorzugsweise ökonomischen gründen auf möglichst wenige reduziren wollten, selbstver-
ständlich vile Übungen unberücksichtigt bleiben.

Der stufengang der Übungen unseres tabellenwerkes hat sich folgendermaßen gestaltet :
Tabelle 1 : Senkrechte und wagrechte linien und rechte winket,

„ 2: Figuren im quadrat,

„ 3: Gebrochene linien (aus senkrechten und wagrechten linien zusammengesetzt),

„ 4 : Leichte umrisse i aus senkrechten und wagrechten linien bestehend) : Tisch, stul,
schemel, denkmal, schrank, ofen,

„ 5: Linksschräge und rechtsschräge linien, spitze und stumpfe Winkel,

„ 6: Gebrochene linien (aus schrägen linien gebildet),
„ 7 : Gemüse- und blumengarten mit spitz, stumpf- und rechtwinkligem dreieck, rechteck,

raute und langraute,

„ 8: Buchdeckel mit quadrat, trapez und trapezoid,

„ 9: Figuren im quadrat,

„ 10: Verwendung von quadratfiguren für größere flächen,

„ 11: Bandartige verzirungen,

„ 12: Bandartige und geflochtene verzirungen,

„ 13: Umrisse : gitter, einfassungsmauer mit tor,
„ 14: Umrisse: schrank, kommode, Sekretär, zimmertür, klavir, küchenkasten,

„ 15: Senkrechte, wagrechte und schräge stich bogen,

„ 16: Band- und Frisverzirungen, Spitzenmuster,
Anwendungen der Wellenlinie, dachzigelverbindungen,
Anwendung des virtelskreises, halbkreises und kreises in quadratfiguren,
Verbindung von geraden und krummen linien in quadratfiguren,
Ungleichmässig krumme linien: einkiiftige bogen etc.
Elementarformen: ellipse, eilinie, wappen-, herz-, Ianzett- und birnform,

22 : Blütenformen,
23 : Geländerverzirungen,
24: Verzirungen für frise nnd holzarchitektur.

AÏleTIn der „Schweiz. Lererzeitung" besprochenen und angezeigten werke sind immer zu bezihen von

17:
18:
19:
20:
21:

(H5956Z) Durch musikdirektor J. Wolfens-
berger in Hottingen bei Zürich, sowi bei
P. J. Fries, musikalienhandlung in Zürich ist
zu bezihen:

Neue Liedersammlung
für den gemischten Chor.

(100 ganz neue kompositionen.)
Herausgegeben unter mitwirkung deutscher

und schweizerischer tonsetzer
von J. Wolfensberger.

(Selbstverlag des herausgebers.)
Preis : broschirt fr. 1. 20, gebunden fr. 1. 50.

Ferner ist unter obigen adressen zu be-
zihen :

Neue Liedersammlung
für den Männerchor.

(100 ganz neue kompositionen
Herausgegeben unter mitwirkung deutscher

und schweizerischer tonsetzer
von J. Wolfensberger.

Einzelnpreis : broschirt fr. 1. 20, geb. fr. 1 CO.

Partienpreis: broschirt fr. 1. —, geh fr. 1. 4 '.

Soeben erschin:
Sibente vermerte aufläge.

Musikalischer hausschatz
Concordia.

Anthologie ciassischer Volkslieder
fur Pianoforte nnd Gesang.

1.2. lifernng à 70 cts.
Dise Sammlung, deren absatz für ire ge-

digenheit bürgt, enthält über 1.00 unserer
herrlichen volkslider nndbitet allen freunden
volkstümlicher musik eine willkommene gäbe.

Leipzig, 1874. Moritz Schäfer.

(H 53297)

ViolinspUern zur gefälligen nachricht,
dass das fünfte heft der belibten Sammlung

„Der kleine Paganini", 500 leichte
Violinstücke von F. Schubert

jetzt herausgekommen und das werk damit
vollständig geworden ist. Alle 5 hefte sind
à 2 fr. vorrätig.

J. Hubers buchhandlung
in Franenfeld.

75 klavirstncke für 2 franken.
In neuer aufläge ist wider angelangt:

„Für kleine Hände."
OOKkleine heitere klavirstücke nach melo-
"^"-'dien der schönsten opern, lider
tänze, ganz leicht,
oktaven von

nnd
onemit fingersatz und

F.R. Burgmüller.
Vollständig in 3 heften ; jedes heft enthält

75 stücke und kostet nnr fr. 2.
J. Hubers buchhandlung

in Frauenfeld.
"Das schlussheft (5) der belibten Sammlung

500 leichte Flötenstücke
von F. Schubert hat di presse verlassen und
sind nun alle 5 hefte à : fr. vorrätig.

J. Hubers buchhandlung in Frauenfeld.

J. Hubers buchhandlung in Franenfeld,
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